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Personen mit Außenwirkung sind wir m.E. nicht, nur der Schulleiter und vielleicht
Beratungslehrer o.ä.
In dem bayerischen Zitat steht außerdem auch "Aus Gründen der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn ist eine Veröffentlichung allerdings nicht zulässig, wenn die Mitarbeiter dadurch
private Belästigungen, persönliche Bedrohungen, Gesundheits- oder gar Lebensgefährdungen
zu befürchten haben." Wenn der TE Beleidigungen zu befürchten hat, ginge also nichtmal die
Dienstmail.
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